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en conscience, consciousness / conciencia / conscience 
morale

-> Abweichendes Verhalten; Autonomie; Empfängnis­
regelung; Entscheidung/Entscheidungsfindung; Ethik; 
Ethos; Forschungsethik; Freiheit/Freiheitsfähigkeit; Gü­
ter- und Übelabwägung; Handeln und Unterlassen; 
Handlung/Handlungstheorie; Menschenrechte; Men- 
schenwürde/Personwürde; Moral/Moralität; Religio­
nen und Bioethik; Schuld/Schuldgefühl; Schwanger­
schaftsabbruch; Sexualethik; Sittlichkeit; Tugendethik; 
Verantwortung

i. Phänomen und Begriff

Gewissen bezeichnet sowohl das dem Menschen als 
rationalem Wesen vorbehaltene Vermögen, Handlun­
gen und Handlungsziele im Hinblick auf die Differenz 
von Gut und Böse zu beurteilen, als auch die subjek­
tive Erfahrung, im eigenen Handeln aus sich selbst 
heraus und undelegierbar beansprucht zu sein. Die 
Frage, wie diese Phänomene (Beurteilung des willent­
lichen Handelns, Selbstbezug und Transsubjektivität 
der Verpflichtung) systematisch zusammengehören 
und anthropologisch zu verorten sind, wird in der 
Geschichte von Philosophie und Theologie ebenso 
vielfältig beantwortet, wie die Benennungen und de­
ren jeweilige Bedeutungsgehalte schillern. Unabhängig 
davon setzt die Thematisierung und Reflexion von 
Gewissensphänomenen kulturell und entwicklungs­
psychologisch voraus, dass zwischen dem Ich und 
der Gruppe, der man angehört, unterschieden wird 
und dass die überkommenen Sitten als problematisch 
empfunden werden können. Ein solcher Verlust an 
Selbstverständlichkeit ist weniger Ergebnis zuneh­
mender rationaler Destruktion als Folge des Verlusts 
mythischer Plausibilitäten und des Bewusstwerdens 
einer intentionalen Innenseite der äußeren Handlung, 
ferner - mittelbar - Resultat der buchstäblichen Fixie­
rung moralischer Verbote und Gebote, schließlich 
Wirkung der Ausdifferenzierung unterschiedlicher 
Regelsysteme (Sitte, Moral, Recht) sowie des Aufein­
andertreffens unterschiedlicher Kulturen.
Die einzelnen Erlebnisformen des Gewissens - das 
Mahnen, Warnen, Anklagen, Rechtfertigen, Freispre­
chen - lassen sich mit Hilfe von Metaphern beschrei­
ben. Diese auch für theoretische Konzeptionen des 
Gewissens unverzichtbare Sprechweise (innerlicher 
Gerichtshof, innere Stimme, begleitender Schatten 
und Ähnliches) ist in manchen Kulturen genauso wie 
auf beträchtliche Strecken der Moralphilosophie oder 
im populären Bewusstsein die einzige geblieben. Dies 
schließt allerdings keineswegs aus, dass auch dort das 
mit »Gewissen« bezeichnete Phänomen durchaus be­
kannt ist. Der in Sokrates’ daimonion schon angedeu­

tete Schritt zu einem Abstraktbegriff erfolgt erstmals 
in der hellenistischen Philosophie und in der jüdi­
schen Diaspora durch die Rezeption des bedeutungs­
mäßig noch vielfältigen Begriffs syneidesis bzw. con- 
scientia (Wahrnehmung, Mit-Wissen, Zeugenschaff, 
Selbstbewusstsein, Bewusstsein vom eigenen Tun). 
Erst im 1. Jahrhundert v. Chr. hat sich dieser Vorgang 
so stabilisiert, dass sich mit beiden Vokabeln ein spe­
zifisch ethischer Sinngehalt verbindet. Punktuell und 
noch nicht systematisch gibt es Ansätze, die Gewis­
sensphänomene durch Abstraktion zu theoretisieren: 
Für Cicero und Seneca ist conscientia das Bewusst­
sein, das das eigene Tun begleitet und dessen Überein­
stimmung mit dem eingepflanzten Gesetz der Natur 
beobachtet und moralisch bewertet. Liegt hier der Ak­
zent auf der Eigenständigkeit der individuellen Mora­
lität gegenüber der Beeinflussung durch die Umwelt, 
so legt Philo von Alexandrien besonderen Wert auf 
die Bewahrung vor Sünde, wenn er das innere Gesetz 
mit der göttlichen Weisheit parallel setzt und die Tho­
ra als seine Bezugsgröße nimmt. Paulus wiederum 
geht es bei syneidesis primär um die Prüfung der 
Kongruenz des stets vom Widerspruch zwischen glau­
bendem Wissen und tatsächlichem Wollen, Urteilen 
und Handeln bedrohten Subjekts. Jeder wisse um 
den göttlichen Anspruch an sich, die Juden aus der 
Thora, die Nichtjuden durch ihr Gewissen (Röm 
2,14f.).

2. Das Ringen um eine theoretische 
Konzeptualisierung

Das Bemühen der antiken christlichen Theologen um 
die Klärung des Gewissensbegriffs galt dem Versuch, 
das neutestamentliche Verständnis von syneidesis mit 
der stoischen und der alttestamentlichen Tradition zu 
verbinden. Eine Synthese von bleibender Bedeutung 
entwickelte Augustin: Gewissen ist für ihn das verbor­
gene Innere der Person, ihr Eigenstes. Der Begriff 
conscientia erhält hier eine weitere, über das Morali­
sche hinausgehende Bedeutung: Er bezeichnet den 
Ort im Menschen, wo er den Willen Gottes, das na­
türliche Gesetz zur Kenntnis nehmen kann, aber zu­
gleich sich insgesamt vor Gott gestellt erfährt und auf 
diesen göttlichen Ruf (»Stimme Gottes«) antworten 
kann.
Eine zusammenhängende, umfassende und konsis­
tente Theorie des Gewissens entwickelte allerdings 
erst die Hochscholastik. In kritischer Absetzung von 
einem äußerlich-rechtlichen Verständnis von Sünde 
und Verdienst wird Gewissen bei Peter Abälard, Tho­
mas von Aquin, Bonaventura u. a. zum Inbegriff der 
Verantwortung des Einzelnen vor Gott und des Ver­
mögens seiner Vernunft, sich im konkreten sittlichen 
Urteil in ein Verhältnis zu sich selbst zu setzen. Cha­
rakteristisch für dieses Konzept, das in Grundzügen 
bis heute maßgeblich geblieben ist, ist die Unterschei- 



düng von zwei Dimensionen des als Vollzug der prak­
tischen Vernunft verstandenen Gewissens: Während 
conscientia für den Akt (Thomas) bzw. für die ge­
wohnheitsmäßige Haltung (Bonaventura) des Beur­
teilens der einzelnen Situation steht und im unmittel­
bar praktischen, situationsbezogenen Gewissens­
spruch seinen Ausdruck hat, meint die mit dem 
(wahrscheinlich aufgrund eines Abschreibfehlers zur 
Verfügung stehenden) Zweitbegriff synderesis be­
zeichnete Dimension des Gewissens das in jedem 
Menschen angelegte Vermögen, zwischen Gut und 
Böse zu unterscheiden, und das Vermögen, das als 
gut Erkannte dann zu tun. Ihr Gegenstand sind die 
allgemeinsten praktischen Prinzipien. Gewissensanla­
ge und Gewissenstätigkeit gehören zusammen, inso­
fern das konkrete Gewissensurteil die Anwendung des 
in der synderesis enthaltenen prinzipiellen Wissens 
auf einen konkreten Fall ist. Während für Thomas 
und die an ihn anschließende Tradition die Anwen­
dung eine reine Verstandesoperation ist, sieht Bona­
ventura und der ihm folgende franziskanische Über­
lieferungsstrang das Entscheidende in der Ingang­
setzung des Willens. Für beide Auffassungen von 
Anwendung ergibt sich, dass der konkrete Spruch des 
Gewissens an der indispensablen Verbindlichkeit der 
Gewissensanlage partizipiert. Infolgedessen ist die 
subjektive Erkenntnis des objektiven Anspruchs im 
(auf die konkrete Handlung bezogenen) Gewissensur­
teil unübergehbar und verbindlich.
Für die Reformatoren wurde die Kompetenz der ra­
tionalen Erkenntnis, noch mehr aber die bewegende 
Kraft des Gewissens zum Problem. Bei Luther wird 
deshalb die Annahme durch den gnädigen Gott zum 
entscheidenden Antrieb für die Umdeutung des Ge­
wissens im Rückgriff auf paulinische und augustini- 
sche Gedanken: Die synderesis wird ganz von der 
Funktion, Glaubensgewissheit zu geben, her gesehen 
und insofern ersetzt, während die conscientia als Ort 
des Sündenbewusstseins und der Selbstanklage be­
stimmt wird. Befreiung von der Gewissensangst kann 
nicht aus dem Gewissens selbst erfolgen, sondern al­
lein aus der Zusage göttlicher Gnade und Vergebung. 
Dieser starken Theologisierung des Gewissens als Ort 
des Verhältnisses des Menschen zu Gott korrespon­
diert dialektisch eine Entwicklung, in der tendenziell 
für sämtliche Handlungs- und Konfliktsituationen 
eindeutig und bis ins Detail fixiert wird, wie zu han­
deln richtig sei, wobei man versucht, selbst die subjek­
tiven Bestandteile verobjektivierend vorweg zu defi­
nieren (Kasuistik). Dem Gewissen bleibt so nur noch 
die Aufgabe, geplantes bzw. erfolgtes Handeln unter 
vorgegebene Normen zu subsumieren.
Gegen diese faktische Abwertung des Gewissens, die 
im katholischen Bereich noch ausgeprägtere Paralle­
len hatte, richtete sich die neuzeitlich-philosophische 
Kritik. Wo sich diese noch auf die theologischen 
Theorien des Gewissens bezieht, zielt sie auf die He­
rausbildung einfacher genereller Regeln für das Ge­

wissen. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass die 
Konfessionalisierung und damit zwangsläufig die Plu- 
ralisierung der Bindung des Gewissens nicht mehr 
rückgängig zu machen war, verlor die religions- bzw. 
kirchenbezogene Bestimmung des Gewissens an Be­
deutung. Dies zeigt sich auch in einer Dekonstruktion 
der Lehre vom Gewissen, deren unterschiedliche For­
men bei Hobbes, Locke, Descartes und Spinoza alle 
bei der mangelnden Wirkkraft des Gewissens anset­
zen. Im Gegensatz dazu rehabilitieren Rousseau, Kant 
und der deutsche Idealismus das Gewissen, freilich 
herausgelöst aus dem früheren Kontext der eschatolo- 
gischen Logik von Lohn und Strafe sowie unter Ver­
zicht auf Autoritätsinstanzen. Während Rousseau und 
die englischen »Moral-sense-Philosophen« Gewissen 
als innerlich empfundenen Instinkt beschreiben, des­
sen Akte ähnlich wie Schmerzempfindungen (Hume, 
Smith) oder ästhetische Urteile (Shaftesbury) mit 
Vernunft verbundene Gefühle seien, und dessen in­
haltliche Maßstäbe Locke zufolge aus Erziehung und 
Gesellschaft stammten, betont Kant den kognitiven 
Charakter aller sittlichen Urteile (Prüfung der indivi­
duellen Handlungsmaximen mit Hilfe des Gesetzes, 
das die Vernunft besitzt) und sieht die Durchset­
zungskraft im unbedingten Sich-selbst-verpflichtet- 
Sein des sittlichen Willens immer schon gegeben 
(Autonomie). Mit der Erkenntnis, dass sowohl das 
Vollzugs- wie auch das Gesetzgebungsorgan im Be­
wusstsein selbst gegeben sind (»Faktum der Ver­
nunft«), gelangt Kant zur Bestimmung des Gewissens 
als Selbstverhältnis. Das Gewissensurteil ist entspre­
chend eine kritische Überprüfung eines konkreten 
Urteils der praktischen Vernunft hinsichtlich der Fra­
ge, ob das betreffende Subjekt das in seiner Vernunft a 
priori vorhandene Gesetz auch zum Bestimmungs­
grund seines Wollens gemacht hat, beschränkt sich 
also auf die Überprüfung der Willensintention.
Die nachidealistische Philosophie konzentrierte ihre 
Aufmerksamkeit, sofern sie vom Gewissen sprach, 
auf die Rolle des Wollens für das Selbst-sein-Können 
des sittlichen Subjekts. Wahrend in der existentialen 
Version die Bestimmung des Gewissens als Aufruf 
des Selbst zum Selbst-Sein phänomenologisch he­
rausgearbeitet wird (Kierkegaard, Scheier, Heideg­
ger), analysieren die Kritiker (Schopenhauer, Nietz­
sche, Freud) die faktischen mannigfaltigen Bedingt­
heiten und Fremdbestimmungen des Gewissens, 
soweit es als Kontrollinstanz normativer Inhalte ver­
standen wird. Gleichwohl ist die zentrale Rolle des 
Subjekts und der Individualität in der neuzeitlichen 
Philosophie und darüber hinaus in der mentalen Ver­
innerlichung in gewisser Weise das Erbe der starken 
Thematisierung des Gewissens in der Theologie und 
Praktischen Philosophie und der damit einherge­
gangenen Kultur der Selbstwahrnehmung.
Im Gegensatz zur neuzeitlichen Philosophie hat die 
Theologie bis heute am expliziten Begriff eines ethi­
schen Gewissens festgehalten. Er dient ihr als Inbegriff
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158 des Bewusstseins der Verantwortungsfähigkeit des In- 
c dividuums, die durch den Glauben weder inhaltlich 
S noch willensmäßig überflüssig gemacht wird, sondern 
i in ihrer existentiellen Unabweisbarkeit und die augen- 
0 blickliche Situation überschreitenden Gewichtigkeit 

aufscheint. Sie benötigt den Gewissensbegriff aber 
auch als Ergänzung und Korrektur zu einem stark in­
stitutionsbezogenen Kirchenverständnis, um der Tat­
sache Rechnung tragen zu können, dass die Verwirkli­
chung der sittlichen Existenz trotz aller amtlichen 
Vorgaben erst dort gelingt, wo sie mit subjektiver Ein­
sicht und Zustimmung vollzogen wird. Auf diesem 
Hintergrund wird verständlich, weshalb das Gewissen 
besonders seit der Mitte des 20. Jahrhunderts stark in 
den Mittelpunkt der theologisch-ethischen Aufmerk­
samkeit rückte und darüber hinaus zu einem der the­
matischen Brennpunkte wurde, in dem die Vergewis­
serung über die Aufgabe der Kirche für Mensch und 
Gesellschaft, die Auseinandersetzung mit der Moder­
ne und das Bemühen, die kirchliche Praxis und 
Selbstorganisation zu erneuern, konvergierten.

3. Entwicklung des Gewissens

Die Analyse von Störungen des seelischen Lebens und 
die Entdeckung entwicklungsspezifischer innerer 
Steuerungsstrukturen durch die verschiedenen Rich­
tungen der Tiefenpsychologie schienen eine Neuinter­
pretation des in der theologisch-philosophischen Tra­
dition »Gewissen« genannten Phänomens als Resultat 
frühkindlicher Beeinflussung und als Feststellung 
einer Diskrepanz zwischen aktuellen Triebwünschen 
und »verinnerlichten« früheren Forderungen bzw. 
Verboten von Eltern und anderen Autoritäten zu er­
zwingen. Besonders heftig und für den weiteren Dis­
kurs über das Gewissen bis in die Gegenwart bestim­
mend war die Erschütterung, die von Freuds Deutung 
des Gewissens als Einschreiten des (aus den nach in­
nen verlegten Normen der Bezugspersonen herausge­
bildeten) Über-Ich gegen die spontanen Bedürfnisse 
ausging. Freilich kamen zahlreiche tiefenpsychologi­
sche Autoren nach Freud (Jung, Erikson, Fromm, Pia- 
get u.a.) zum Ergebnis, dass das Über-Ich-Gewissen 
im Verlauf der späteren Entwicklung des Menschen 
durchaus zu einem eigenständigen und schöpferi­
schen Gewissen (»autonomes Gewissen«) weiterent­
wickelt werden könne. Auch wenn damit die Diskre­
panz zur traditionellen Auffassung von Gewissen er­
heblich entschärft ist, bleibt außer dem wichtigen 
Hinweis, dass überstrenge moralische Erziehung un­
selbständig und sogar neurotisch machen kann, die 
Herausforderung hinsichtlich der Ursprünglichkeit 
der Gewissenserfahrung und infolge davon der ge­
nuin sittlichen Qualität des Gewissensanspruchs be­
stehen. Zu deren Bestreitung führen die bei aller me­
thodologischen und anthropologischen Diversität der 
Ansätze übereinstimmend belegten Zusammenhänge 

zwischen früher kindlicher Erziehung und inneren 
Orientierungen des Erwachsenen nur dann nicht, 
wenn das Gewissen nicht als fertige, inhaltlich be­
stimmte, transzendente Instanz des Sittlichen begrif­
fen wird, sondern als Anlage, die entfaltet und gebil­
det werden muss, wobei sowohl die eigene Lebensge­
schichte als auch die jeweilige soziale Mitwelt eine 
wichtige Rolle spielen. So gesehen ist Gewissen stets 
Ausdruck einer Person in ihrer jeweiligen biographi­
schen, sozialen, psychischen und geistigen Entwick­
lung. In diesem Prozess der Gewissensentwicklung 
lassen sich aber Abschnitte und Konstellationen fest­
stellen, die bei allen Menschen unter ähnlichen Bedin­
gungen ähnlich verlaufen. Ihre Beschreibung ist Ge­
genstand einer Reihe von empirischen Theorien, die 
teils entwicklungspsychologisch, teils sozialisations­
theoretisch, teils pädagogisch ansetzen.
Deutlicher als in der klassischen Theorie vom Gewis­
sen muss infolgedessen der Weg von der bloßen Ver­
anlagung zum Erwerb der aktiven Fähigkeit, mora­
lisch zu urteilen und das eigene Handeln entspre­
chend einzufordern (in traditioneller Terminologie: 
dem moralischen Wissen oder habituellen Gewissen), 
im Lauf der Erziehung und des Lernens während der 
Lebensgeschichte als eigenständige Dimension wahr­
genommen und als Aufgabe der Sozialisationsinstan­
zen begriffen werden. Die Zweiheit des Gewissens 
(Anlage und konkretes Tätigwerden) ist in der Kon­
kretheit der einzelnen Person mit einem lang andau­
ernden Prozess der Gewissensbildung verbunden und 
auf ihn angewiesen. Fällt er aus oder wird er gestört, 
indem grundlegende Voraussetzungen in der frühen 
Kindheit (Vertrauen) entfallen, ist die moralische 
Sensibilität und die Bereitschaft, das eigene Handeln 
nach ethischen Kriterien zu orientieren, grundlegend 
bedroht.

4. Verbindlichkeit und Gewissensbildung

Anders als die mit der ausgebildeten Gewissensanlage 
schon immer festgehaltene Forderung, dem Urteil der 
praktischen Vernunft zu folgen, bleibt das konkrete 
einzelne Gewissensurteil der Möglichkeit des Irrtums 
ausgesetzt, insofern der Vorgang der Anwendung mit 
Mängeln verbunden sein kann. Fehlerquellen können 
sowohl Irrtümer in den relevanten Tatsachen, fehlen­
des Wissen, fehlerhafte Schlüsse als auch Willen­
sschwäche sein, das erkannte Richtige in die Tat um­
zusetzen. Die Fehlbarkeit des konkreten Gewissensur­
teils verpflichtet zu ständiger Überprüfung der in die 
Gewissensentscheidung eingehenden Informationen 
und Reflexionsprozesse, hebt aber die Bindung an 
den Spruch des Gewissens nicht auf. Die Gleichzeitig­
keit von strikter Verbindlichkeit des Gewissensurteils 
und der Möglichkeit, dass es selbst fehlerhaft ist, hat 
die Tradition in der Lehre vom irrenden (irrigen) Ge­
wissen gefasst. Kants scharfe Zurückweisung dieser



Redeweise (Metaphysik der Sitten/Tugendlehre A 37- 
39) ergibt sich folgerichtig aus seiner Reservation des 
Gewissensbegriffs für die Prüfung der einer Handlung 
zugrunde liegenden subjektiven Willensintention; mit 
der Möglichkeit eines Irrtums in dem dieser Intention 
vorausgehenden objektiven Verstandesurteil, ob etwas 
Pflicht sei oder nicht, rechnet er allerdings ausdrück­
lich.
Dieses bemerkenswerte Element der überkommenen 
Lehre vom Gewissen bedarf heute freilich einer sy­
stematischen Weiterführung: Die Komplexität der 
meisten Handlungssituationen in modernen Gesell­
schaften (die biotechnischen Handlungsmöglichkei­
ten zeigen dies paradigmatisch) macht es häufig von 
vornherein unmöglich, sich sämtlicher Aspekte, In­
formationen und Gründe für eine konkret zu treffen­
de Entscheidung zu vergewissern. Infolgedessen kann 
nicht mehr so leicht vermutet werden, dass der einem 
irgendwie gearteten Irrtum unterliege, der mit Beru­
fung auf die Überzeugung seines Gewissens anders 
urteilt, als die amtlichen Normen, angesehene Auto­
ritäten oder die allgemeine Überzeugung es für richtig 
erachten. Außer Täuschung, Unkenntnis, Unsicher­
heit und unlogischem Denken können nämlich auch 
alternative Einschätzungen, unterschiedliche Sicht­
weisen, die uneinheitliche Beurteilung wahrscheinli­
cher Folgen sowie biographisch bedingte Erfahrungen 
und Unterschiede in den kulturspezifischen Plausibi­
litäten Ursachen für abweichende sittliche Urteile 
sein. Zur Vermeidung ungerechtfertigter Bewertun­
gen müssen deshalb die Beurteilung der Qualität der 
Gesinnung und die der sachlichen Angemessenheit 
streng auseinandergehalten werden.
Andererseits verpflichtet die Tatsache, dass die Ur­
teilsfähigkeit unaufhebbar vom Informationsstand, 
von Erfahrung, Vorstellungs- und Schlussfähigkeit 
abhängig ist, zu andauerndem Suchen, wechselseiti­
gem Austausch, aber auch zu gegenseitiger Korrektur. 
Der Wille zur Sorgfalt, die Bereitschaft zu stetigem 
Weiterlernen und die Praxis der Selbstprüfung sind 
dazu unerlässlich (»Gewissenhaftigkeit«), Hierin, 
nicht in der Behauptung der prinzipiellen Überlegen­
heit amtlich festgelegter ethischer Normen, liegt die 
Berechtigung des Vorbehalts gegenüber einer subjek­
tivistischen Instrumentalisierung der Berufung auf 
das eigene Gewissen (z. B. Enzyklika Veritatis splendor, 
Nummern 54-64).

5. Gewissensfreiheit

Weil das (nach bestem Wissen getroffene) Gewissens­
urteil die subjektiv-eigene Antwort des Einzelnen auf 
die Frage nach dem Guten ist und diese Antwort in­
sofern für den Betreffenden unbedingt verbindlich ist, 
muss die Gewissensentscheidung von den anderen 
und vom Gemeinwesen respektiert werden, sofern sie 
die gleichen Rechte anderer nicht verletzt. Die recht- 

liehe Gewährleistung dieses Respekts als subjektives 159 
Bürger- (Art. 4 Abs. 1 und Abs. 3 GG) und universel- 
les Menschenrecht (Art. 18 der Allgemeinen Men- g 
schenrechtsdeklaration) steht am Ende eines jahr- J 
hundertelangen und streckenweise schmerzhaften Q 
Prozesses, im Streit zwischen konkurrierenden Wahr­
heitsansprüchen die Einheit mit Mitteln der Gewalt 
zu bewahren. Gewissensfreiheit ist das Resultat eines 
erst in der Neuzeit gefundenen politischen Orientie­
rungsmusters, das das friedliche Miteinander auf den 
Respekt vor der religiösen und moralischen Freiheit 
jedes Einzelnen gründet, als »Preis« dafür allerdings 
staatliche Herrschaft von Religion abkoppelt und 
längerfristig zu einer rein weltlichen Veranstaltung 
macht und Vollzüge, soziale Wirksamkeit und Gel­
tendmachung von Wahrheit der Religion in den 
Raum der (prinzipiell für Pluralität offenen) Gesell­
schaft verlegt. So gesehen macht Gewissensfreiheit 
das autonome Gewissen des Einzelnen zur Letztin­
stanz sittlicher und religiöser Fragen.
Die Verbürgung der Gewissensfreiheit als Grund- und 
Menschenrecht garantiert aber nicht nur dem Einzel­
nen die Möglichkeit, seine Überzeugungen frei zu 
wählen und danach zu leben, sondern stellt darin 
auch die Anerkennung eines nichtverfugbaren Kerns 
im Menschen und insofern eine prinzipielle Be­
schränkung und Selbstrelativierung aller staatlichen 
Herrschaft dar. Diese Auffassung von der Gewissens­
freiheit als politische Konsequenz und zugleich als so­
ziale Ermöglichungsbedingung der menschlichen 
Würde, die den Wahrheitsbezug nicht ausschließt, 
sondern im Gegenteil voraussetzt, war es, die es ange­
sichts der totalitären Praktiken in Europa schließlich 
auch der Katholischen Kirche erlaubte, vom jahrhun­
dertelang befolgten Grundsatz, dass der Irrtum in der 
Gesellschaft nicht das gleiche Recht beanspruchen 
könne wie die Wahrheit, abzurücken und die Religi­
onsfreiheit als eine Konkretion der Gewissensfreiheit 
anzuerkennen (Zweites Vatikanische Konzil, Erklä­
rung über die Religionsfreiheit Dignitatis hominis 
1965).
Angesichts des wachsenden Drucks der ökonomi­
schen, konsumtiven, technischen, sozialen (Gesund­
heit) und informationellen Systeme, die den Alltag, 
die Lebenswelten und selbst die persönlichen Denk­
muster der Einzelnen immer stärker durchdringen, 
stellt die institutionelle Garantie des Respekts vor 
dem individuellen Gewissen heute auch vor die Auf­
gabe, dieses substantiell zu stärken, damit es nicht 
einer strukturell bewirkten Ohnmacht und Ratlosig­
keit erliegen muss.

6. Gewissen im Handlungsfeld Biotechnik

Im Bereich des Umgangs mit Leben fallen Gewissens­
entscheidungen bevorzugt dort an, wo Neuland betre­
ten und gefährliche Wege noch nicht durch gesetzliche



160 Bestimmungen oder gesellschaftlichen Konsens ver- 
c sperrt sind, und dort, wo Maßnahmen innerhalb ge- 
S regelter Handlungsspielräume zwischen den konkret 
i betroffenen Personen und den professionellen Akteu- 
0 ren erst abgestimmt werden müssen. Ihre starke Viru­

lenz und existentielle Dringlichkeit erklärt sich da­
raus, dass Entschlüsse, die Sein, Nichtsein und Le­
bensqualität von Personen und anderen Lebewesen 
betreffen, stets die grundlegenden Überzeugungen 
von der (transbiologischen) Qualität von Natur, 
Mensch, Zukunft, Tieren und Pflanzen tangieren 
bzw. in die eigene Lebensplanung unter Umständen 
massiv eingreifen. Darüber hinaus bedingen die sys­
temischen Kontexte, in denen die überwiegende Zahl 
biotechnischer Entscheidungen getroffen werden 
muss, dass innerhalb des (durch Gesetze, Genehmi­
gungsauflagen, standesethische Normen, interne 
Grundsätze bestimmter Einrichtungen usw.) generell 
Geregelten divergente moralische Beurteilungen, ver­
schiedene zeitliche Perspektiven und unterschiedliche 
persönliche Werthierarchien aufeinander treffen. Da­
raus können sich auf der »aktiven« wie auf der »pas­
siven« Seite erhebliche Gewissenskonflikte ergeben, 
etwa im Fall eines Abtreibungswunschs, eines Suizid­
versuchs, im Zweifel über Fortsetzung oder Abbruch 
einer Behandlung oder bei Erkennen einer geneti­
schen Disposition, die erst mit zeitlicher Verzögerung 
- wenn überhaupt - zu einer Krankheit führt: Für den 
Arzt ergibt sich der Konflikt zwischen seiner berufli­
chen Fürsorgepflicht und der Pflicht, die Selbstbe­
stimmung des Patienten zu respektieren, für den Pa­
tienten aber der Konflikt zwischen seinem Recht, sich 
nicht zu etwas zwingen zu lassen, und der Pflicht, 
vom Arzt nicht Leistungen zu verlangen, die diesen 
in seiner sittlichen Integrität und Gesetzestreue verlet­
zen müssten.
Die Schwierigkeit einer gewissenhaften Entschei­
dungsfindung verschärft sich noch zusätzlich in dem 
Maß, wie zwischen Betroffenen und Handelnden eine 
Asymmetrie hinsichtlich der körperlichen und seeli­
schen Selbstverfügung und hinsichtlich der Tat­
sachenkompetenz besteht. Deshalb ist es ebenso pro­
blematisch, die Entscheidung ausschließlich den 
jeweiligen Betroffenen zu überlassen wie die Entschei­
dungssituation durch die routinemäßige Anwendung 
fremdbestimmter Handlungsnormen ohne Einbezie­
hen des subjektiven Willens der Betroffenen paterna­
listisch aufzuheben. Eine wirkliche Gewissensent­
scheidung ist erst dann möglich, wenn die Akteure 
und die Betroffenen (bzw. stellvertretend deren Treu­
händer) die Situation und die möglichen Folgen so 
miteinander erörtert haben, dass das behandlungsmä­
ßige Vorgehen überschaubar, die Risiken und Chan­
cen bekannt, die psychosoziale Verträglichkeit ge­
währleistet und die Dominanz fremder Interessen 
ausgeschlossen ist. Wenn die Beteiligten keine Gewiss­
heit über das objektiv Beste gewinnen können, müs­
sen sie die Güter gegeneinander abwägen, um auf die­

sem Wege das relativ Beste herauszufinden und dann 
gewissenhaft handeln zu können.
Infolge des Umstands, dass Entscheidungsfähigkeit 
im Handlungsfeld Biotechnik vielfach eingeschränkt 
oder auch überhaupt nicht gegeben ist, muss das 
Recht des Menschen, sich selbst aus seinem Gewissen 
heraus zu bestimmen, durch ein institutionalisiertes 
Verfahren unter den beteiligten Subjekten garantiert 
und ausgeübt werden, durch das die Möglichkeiten 
der Kompetenz durch Information unterstützt, der 
Stärkung für eine eigene Entscheidung durch Bera­
tung ausgeschöpft und - bei eingeschränkter oder ak­
tuell nicht vorhandener Entscheidungsfähigkeit - 
durch sorgfältige Erhebung und Interpretation we­
nigstens der mutmaßliche Wille (Patiententestament, 
Spenderausweis, frühere ausdrückliche Willensäuße­
rungen gegenüber nahen Angehörigen) berücksich­
tigt wird. Selbst dort, wo es sich »nur« um biotechni­
sche Eingriffe an nichtmenschlichen Lebewesen han­
delt, verlangt die Möglichkeit, dass das Recht des 
Menschen, sich durch sein Gewissen zu bestimmen, 
indirekt (z.B. über den Weg der Schädigung der Ge­
sundheit) bzw. langfristig (Aktivität hochtoxischer 
Abfalle, unwiederbringliche Zerstörung ökologischer 
Ketten) massiv beschnitten sein könnte, eine treuhän­
derische Einbeziehung der Interessen der zukünftig 
Lebenden, der Schmerzempfindlichkeit der Tiere und 
der Lebensfähigkeit des natürlichen Ökosystems ins­
gesamt gegenüber der alleinigen Relevanz ökonomi­
scher, technischer und politischer Interessen (Ethik­
kommissionen). Aus der Erkenntnis eventueller 
Gefahrenpotentiale oder fragwürdiger Nutzungsmög­
lichkeiten von Biotechnologien (z. B. als Waffe) kön­
nen Gewissensnöte bis hin zu arbeitsrechtlichen Kon­
flikten erwachsen.
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